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Schriftliche Erklärung zur Achtung der Rechte der nationalen Minderheiten in Litauen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler 
Minderheiten, insbesondere dessen Artikel 10 und 11,

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis auf die wiederholten Verletzungen der Rechte der nationalen Minderheiten 
in der Republik Litauen durch die behördlich angeordnete Entfernung zweisprachiger 
Straßenschilder auch dort, wo die nationalen Minderheiten 80% der Einwohner 
ausmachen,

B. unter Hinweis darauf, dass die litauischen Staatsorgane Geldstrafen gegen die Leitung von 
Gebietskörperschaften verhängen, wenn sie an öffentlichen Orten zweisprachige 
Namensschilder anbringen, 

C. unter Hinweis auf das Verbot, in amtlichen Dokumenten seinen Vor- und Nachnamen in 
der Sprache einer nationalen Minderheit, d.h. in der Originalschreibweise, anzugeben,

D. unter Hinweis auf den Beschluss der litauischen Regierung, in den Schulen der nationalen 
Minderheiten die Mindestanzahl der Schüler pro Klasse heraufzusetzen, was zur 
Auflösung von über hundert Klassen führen wird, die in einer Minderheitensprache 
unterrichtet werden,

1. fordert die Staatsorgane der Republik Litauen auf, die Diskriminierung der nationalen 
Minderheiten einzustellen und ihre Gesetze über den Schutz der nationalen und ethnischen 
Minderheiten mit den Erfordernissen und Normen der Europäischen Union in Einklang zu 
bringen;

2. fordert den Rat und die Kommission zu einer entschlossenen Reaktion mit dem Ziel des 
Schutzes der Rechte der nationalen Minderheiten in Litauen auf;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner der 
Regierung der Republik Litauen, dem Rat und der Kommission zu übermitteln.


